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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1848/77 DER KOMMISSION
vom 11 . August 1977

zur Festsetzung der auf Getreide , Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Abschöpfungen bei der Einfuhr

preise und die heutigen Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis erhalten hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen,
wie es im Anhang zu dieser Verordnung angegeben
wird —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 386/77 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 13 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide , Mehlen von Wei
zen und Roggen , Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zen zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1 729/77 (3 ) und den später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1729/77 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden in
der Tabelle im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12 . August 1977 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 11 . August 1977
Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 158 vom 29 . 6 . 1977, S. 1 .
(3 ABl . Nr. L 191 vom 30 . 7 . 1977, S. 5 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11 . August 1977 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Abschöpfungen bei der Einfuhr

(RE/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B

1 1 .02 A I a)

11.02 Alb)

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste
Hafer
Mais , anderer als Hybridmais zur
Aussaat
Buchweizen
Hirse aller Art, ausgenommen Sorg
hum

Sorghum
Anderes Getreide
Mehl von Weizen und Mengkorn
Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß
von Hartweizen

Grobgrieß und Feingrieß
von Weichweizen

91,71
133,69 (») (5)
79,52 (*)
75,02
69,42

77,95 (2 ) (} )
0

75,16 (4)
75,88 (4)
o e)

139,67
122,08

217,51

150,85

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befördert wird, wird die Abschöpfung um 0,50 Rechnungseinheiten je Tonne verrin
gert .

(2 ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG, der in die überseeischen Departements
der Republik Frankreich eingeführt wird, wird die Abschöpfung um 6 Rechnungseinheiten
je Tonne gemäß Verordnung (EWG) Nr. 706/76 verringert .

( 3 ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft um 1,50 Rechnungseinheiten je Tonne verringert .

(4 ) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei
der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert .

( 5 ) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,50 Rechnungs
einheiten je Tonne verringert .

(6) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen
(EWG) Nr. 1180/77 des Rates und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1849/77 DER KOMMISSION
vom 11 . August 1977

zur Festsetzung der Prämien , die den Abschöpfungen bei der Einfuhr für
Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

den Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt
werden , entsprechend den dieser Verordnung beigefüg
ten Tabellen abgeändert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( J ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 386/77 (2), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien , die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 730/77 (3 ) und die später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

Auf Grund der heutigen cif-Preise und der heutigen
cif-Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit gelten

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämiensätze, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Ab
schöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz
hinzuzufügen sind, werden entsprechend den dieser
Verordnung beigefügten Tabellen festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. August 1977 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 11 . August 1977

Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(■) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 158 vom 29 . 6 . 1977, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr. L 191 vom 30 . 7 . 1977, S. 7 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11 . August 1977 zur Festsetzung der Prämien , die den Ab
schöpfungen bei der Einfuhr für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(RE / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
8

1 . Term .

9

2 . Term .

10

3 . Term .

11

10.01 A

10.01 B

10.02

10.03

10.04

10.05 B

10.07 A

10.07 B

10.07 C

10.07 D

11.01 A

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste

Hafer

Mais , anderer als Hybridmais zur Aussaat
Buchweizen

Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum
Sorghum
Anderes Getreide

Mehl von Weizen und Mengkorn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Malz

(RE / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
8

1 . Term .

9

2 . Term .

10

3 . Term .

11

4 . Term .

12

1 1 .07 A I (a) Malz aus Weizen , ungeröstet, in Form von
Mehl 0 0 0 0 0

1 1 .07 A I (b) Malz aus Weizen, ungeröstet, außer in Form
von Mehl 0 0 0 0 0

1 1.07 A II (a) Malz , anderes als aus Weizen, ungeröstet, in
Form von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 A II (b) Malz , anderes als aus Weizen , ungeröstet,
außer in Form von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 B Malz , geröstet 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1850/77 DER KOMMISSION
vom 11 . August 1977

zur Festsetzung der Mindestabschöpfung bei der Einfuhr von Olivenöl

die Festsetzung der Abschöpfungen auf Olivenöl das
Ausschreibungsverfahren anzuwenden .

In Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3188/76 der
Kommission vom 23 . Dezember 1976 über Durchfüh
rungsbestimmungen für die Sondermaßnahmen zur
Festsetzung der Angebote von Olivenöl auf dem Welt
markt und auf dem griechischen Markt (n ), zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 983/77 (u),
werden die Kriterien für die Festsetzung des Mindest
abschöpfungssatzes festgelegt .

Dieser Satz ist für jedes betroffene Erzeugnis auf
Grund einer Berücksichtigung der Lage auf dem Welt
markt oder dem griechischen Markt und auf dem
Markt der Gemeinschaft sowie auf Grund der von den
Bietern angegebenen Abschöpfungssätze festzusetzen .

Bei anderen Erzeugnissen als Olivenöl ist der Ölge
halt der betreffenden Erzeugnisse zu berücksichtigen .
Bei der Einfuhr von Olivenölkuchen und anderen bei
der Gewinnung von Olivenöl anfallenden Rückstän
den der Tarifstelle 23.04 A des Gemeinsamen Zollta
rifs mit einem Ölgehalt von höchstens 3 % wird je
doch keine Abschöpfung erhoben .

Bei der Erhebung sind die Bestimmungen in den Ab
kommen zwischen der Gemeinschaft und bestimmten
Drittländern zu berücksichtigen . Insbesondere ist bei
der Festsetzung der Abschöpfung als Berechnungs
grundlage die auf Einfuhren aus Drittländern zu erhe
bende Abschöpfung heranzuziehen .

Bei Anwendung der vorstehend genannten Bestim
mungen auf die von den Bietern am 8 . und 9 . August
1977 angegebenen Abschöpfungssätze ergeben sich
die im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten
Mindestabschöpfungen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra
tes vom 22 . September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1707/
73 e),
gestützt auf die Verordnung Nr. 162/66/EWG des Ra
tes vom 27. Oktober 1 966 über den Handel mit Fet
ten zwischen der Gemeinschaft und Griechenland (3 ),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2843/76 des
Rates vom 23 . November 1976 über Sondermaßnah
men, insbesondere zur Festlegung des Angebots von
Olivenöl auf dem Weltmarkt (4), insbesondere auf Arti
kel 2 Absatz 3 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2844/76 des
Rates vom 23 . November 1976 über Sondermaßnah
men, insbesondere zur Festlegung der Angebote von
Olivenöl auf dem griechischen Markt (5 ), insbesondere
auf Artikel 2 Absatz 3 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1514/76 des
Rates vom 24 . Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl mit Ursprung in Algerien (6), insbesondere auf
Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 des
Rates vom 24 . Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl mit Ursprung in Marokko (7), insbesondere auf
Artikel 5 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr . 1508 /76 des
Rates vom 24 . Juni 1976 über die Einfuhren von Oli
venöl mit Ursprung in Tunesien (8), insbesondere auf
Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1180 /77 des
Rates vom 17 . Mai 1977 über die Einfuhr bestimmter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der
Türkei in die Gemeinschaft (9), insbesondere auf Arti
kel 10 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Kommission hat mit ihrer Verordnung (EWG)
Nr. 1362/76 vom 14. Juni 1976 ( 10) beschlossen , für

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

») ABl . Nr . 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66 .

Artikel 1

Die Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Oli
venöl sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12 . August 1977 in Kraft .

2 ) ABl . Nr. L 175 vom 29 . 6 . 1973, S. 5 .
3 ) ABl . Nr. 197 vom 29 . 10 . 1966, S. 3393/66.
*) ABl . Nr. L 327 vom 26 . 11 . 1976, S. 4 .
s ) ABl . Nr. L 327 vom 26. 11 . 1976, S. 6 .
o) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 24 .
7 ) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976 , S. 43 .
8) ABl . Nr . L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 9 .
9 ) ABl . Nr. L 142 vom 9 . 6 . 1977, S. 10 .
10 ) ABl . Nr. L 154 vom 15 . 6 . 1976, S. 13 .

(") ABl . Nr. L 359 vom 30 . 12 . 1976, S. 26 .
12 ) ABl . Nr. L 118 vom 11 . 5 . 1977, S. 7 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 11 . August 1977
Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11 . August 1977 zur Festsetzung der Mindestab
schöpfung bei der Einfuhr von Olivenöl

(RE / 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Griechenland Drittländer

07.01 N II 7,00 9,00
07.03 A II 7,00 8,00

1 5.07 A I a) 26,00 ( 3 ) 51,50 ( 3 )
15.07 Alb) 26,00 (3 ) 54,50 (3 )
1 5.07 A I c) 35,00 (3 ) 59,00 (3 )
1 5.07 A IIa) 35,00 64,00 (•)
1 5.07 A IIb) 54,00 110,50 (2 )
15.17 A I 16,00 21,00
15.17 All 26,00 34,00
23.04 A 3,00 (4) 3,00 (4 )

(') Für die Einfuhr von Öl dieser Tarifstelle :
a ) vollständig in Algerien , in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft ver
bracht, wird die Abschöpfung um 3,20 RE/ 100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um
2,56 RE/ 100 kg vermindert .

( 2 ) Für die Einfuhr von Öl dieser Tarifstelle :
a ) vollständig in Algerien , in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft ver
bracht , wird die Abschöpfung um 6 RE/ 100 kg vermindert ;

b ) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht , wird die Abschöpfung um
4,80 RE/ 100 kg vermindert .

( 3 ) Für die Einfuhr von vollständig in einem der nachstehend genannten Länder gewonnenem und unmittelbar aus diesen Ländern in
die Gemeinschaft verbrachten Öl dieser Tarifstelle wird die Abschöpfung vermindert um
a) für Griechenland und Spanien : 0,50 RE/ 100 kg ;
b) für die Türkei ; 18,50 RE/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem Land festgesetzte Aus
fuhrabgabe erstattet hat , wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf ;

c ) für Algerien , Marokko, Tunesien : 20,50 RE/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesen Län
dern festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat , wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht über
schreiten darf .

( 4 ) Gemäß Artikel 3 der Verordnungen (EWG) Nr . 2843 /76 und Nr. 2844/76 wird bei der Einfuhr von Olivenölkuchen und anderen
Rückständen der Tarifstelle 23.04 A des Gemeinsamen Zolltarifs mit einem Ölgehalt von höchstens 3 % keine Abschöpfung erho
ben .



12 . 8 . 77 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 206/7

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1851 /77 DER KOMMISSION
vom 11 . August 1977

zur Festsetzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von Weiß- und Rohzucker

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ( ] ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 11 10/77 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1436/77 (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr . 1 846/77 (4), festge
setzt .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1436/77 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die
Angaben, über die die Kommission gegenwärtig ver
fügt, führt zu einer Änderung der gegenwärtig gülti
gen Abschöpfungen , wie es im Anhang zu dieser Ver
ordnung angegeben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker werden wie
im Anhang dieser Verordnung angegeben festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12 . August 1977 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 11 . August 1977
Für die Kommission

Der Vizepräsident
Finn GUNDELACH

(') ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
12 ) ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5 . 1977 , S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 161 vom 1 . 7 . 1977, S. 9 .
4 ABl . Nr. L 205 vom 11 . 8 . 1977 , S. 17 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11 . August 1977 zur Festsetzung der Abschöpfungen
bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker

(RE / 100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse Abschöpfungs
betrag

17.01 Rüben - und Rohrzucker, fest :
A. Weißzucker 26,21
B. Rohzucker 19,98 (')

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v . H. wenn der Rendementwert des eingeführten Rohzuckers
von 92 v . H. abweicht , wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68 berechnete Abschöp
fungsbetrag angewandt .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 25 . Juli 1977
über reinrassige Zuchtrinder

(77/504/EWG)

vorzunehmende weitere Harmonisierung, insbeson
dere hinsichtlich der Zulassung zur Zucht, voraus .

Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit haben ,
die Vorlage von Zuchtbescheinigungen zu verlangen ,
die nach einem gemeinschaftlichen Verfahren ausge
stellt sind .

Auf bestimmten technischen Gebieten sollten Durch

führungsbestimmungen erlassen werden . Zur Erarbei
tung der geplanten Bestimmungen sollte ein Verfah
ren vorgesehen werden , das eine enge Zusammenar
beit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommis
sion in dem Ständigen Tierzuchtausschuß gewährlei
stet . Bis zum Erlaß der Durchführungsbestimmungen
müssen die gegenwärtig auf den betreffenden Gebie
ten geltenden Vorschriften unverändert bleiben .

Es muß vorgesehen werden , daß die Einfuhren reinras
siger Zuchtrinder mit Herkunft in Drittländern nicht
unter Bedingungen erfolgen können, die weniger
streng als die innerhalb der Gemeinschaft angewand
ten Bedingungen sind —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf die
Artikel 43 und 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Rinderzucht nimmt in der Landwirtschaft der
Gemeinschaft einen sehr wichtigen Platz ein ; befriedi
gende Ergebnisse auf diesem Gebiet hängen weitge
hend von der Verwendung reinrassiger Zuchttiere ab .

Im Rahmen ihrer innerstaatlichen Tierzuchtpolitik
haben sich die meisten Mitgliedstaaten bisher be
müht, die Aufzucht von Tieren einer begrenzten An
zahl von Rassen nach genau festgelegten Zuchtnor
men zu fördern . Die Rassen und Normen sind von

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden . Daraus er
gibt sich eine Behinderung des innergemeinschaftli
chen Handels .

Um diese Unterschiede zu beseitigen und dadurch zu
einer Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft auf
dem betreffenden Sektor beizutragen , ist es ange
bracht, den innergemeinschaftlichen Handel mit allen
reinrassigen Zuchtrindern schrittweise zu liberalisie
ren . Die vollständige Liberalisierung setzt eine noch

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Im Sinne dieser Richtlinie ist

a) ein reinrassiges Zuchtrind : jedes Rind , dessen El
tern und Großeltern in einem Zuchtbuch dersel
ben Rasse eingetragen oder vermerkt sind und das
dort selbst entweder eingetragen ist oder vermerkt
ist und eingetragen werden könnte ;

(') ABl . Nr . C 76 vom 3 . 7 . 1974 , S. 52 .
-( 2 ) ABl . Nr . C 116 vom 30 . 9 . 1974 , S. 33 .
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b) ein Zuchtbuch : jedes Buch, jedes Verzeichnis, jede
Kartei oder jeder andere Informationsträger,
— der von einer Züchtervereinigung oder Zuchtor
ganisation geführt wird, die in dem Mitglied
staat, in dem diese Vereinigung oder Organisa
tion gegründet worden ist, amtlich anerkannt
ist und

— in dem die reinrassigen Zuchtrinder einer be
stimmten Rasse unter Angabe ihrer Vorfahren
eingetragen oder vermerkt sind .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß folgende Tätig
keiten nicht aus tierzüchterischen Gründen verboten ,
beschränkt oder behindert werden :

— der innergemeinschaftliche Handel mit reinrassi
gen Zuchtrindern ,

— der innergemeinschaftliche Handel mit Samen
und befruchteten Eizellen von reinrassigen Zucht
rindern ,

— die Einrichtung von Zuchtbüchern , sofern sie den
nach Artikel 6 festgesetzten Anforderungen ent
sprechen,

— die Anerkennung von Vereinigungen oder Organi
sationen , die Zuchtbücher nach Artikel 6 führen ,

— der innergemeinschaftliche Handel mit Bullen zur
künstlichen Besamung, vorbehaltlich des Arti
kels 3 .

Artikel 3

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission vor dem
1 . Juli 1980 die gemeinschaftlichen Vorschriften für
die Zulassung reinrassiger Zuchtrinder zur Zucht fest .
Bis zum Inkrafttreten dieser Vorschriften unterliegen
die Zulassung reinrassiger Zuchtrinder zur Zucht, die
Zulassung von Bullen zur künstlichen Besamung so
wie die Verwendung von Samen und befruchteten
Eizellen weiterhin den einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften mit der Maßgabe , daß diese nicht restriktiver
sein dürfen als die im Bestimmungsmitgliedstaat für
reinrassige Zuchtrinder, Samen und befruchtete Eizel
len geltenden Vorschriften .

Artikel 4

Die von einem Mitgliedstaat amtlich anerkannten
Züchtervereinigungen oder Zuchtorganisationen dür
fen das Eintragen reinrassiger Zuchtrinder mit Her
kunft aus einem anderen Mitgliedstaat in ihre Zucht
bücher nicht verweigern , sofern die nach Artikel 6 fest
gesetzten Anforderungen erfüllt sind .

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten können verlangen , daß reinrassige
Zuchtrinder sowie deren Samen und befruchtete Eizel
len im innergemeinschaftlichen Handel von einer
Zuchtbescheinigung begleitet sein müssen , die insbe
sondere hinsichtlich der tierzüchterischen Leistungen

einem nach dem Verfahren des Artikels 8 erstellten
Muster zu entsprechen hat .

Artikel 6

( 1 ) Nach dem Verfahren des Artikels 8 werden fest
gesetzt :
— die Methoden der Leistungsprüfung und der Fest
stellung des Zuchtwertes der Rinder ;

— die Kriterien für die Anerkennung von Züchterver
einigungen und Zuchtorganisationen ;

— die Kriterien für die Einrichtung der Zucht
bücher ;

— die Kriterien für die Eintragung in die Zucht
bücher ;

— die Angaben für die Zuchtbescheinigung.
(2) Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 1 erster,
zweiter und dritter Gedankenstrich vorgesehenen Be
stimmungen
a) werden die in Absatz 1 erster Gedankenstrich ge
nannten amtlichen Prüfungen in jedem Mitglied
staat sowie die gegenwärtig bestehenden Zuchtbü
cher von den anderen Mitgliedstaaten anerkannt ;

b) muß die Anerkennung von Züchtervereinigungen
und Zuchtorganisationen weiterhin den gegenwär
tig geltenden Bestimmungen der Mitgliedstaaten
entsprechen ;

c) muß die Einrichtung neuer Zuchtbücher weiterhin
den gegenwärtig geltenden Bestimmungen der Mit
gliedstaaten entsprechen .

Artikel 7

Bis zur Anwendung einer Gemeinschaftsregelung auf
diesem Gebiet dürfen die Einfuhrbedingungen für
reinrassige Zuchtrinder mit Herkunft aus Drittländern
nicht günstiger sein als die im innergemeinschaftli
chen Handel geltenden Bedingungen .
Die Mitgliedstaaten gestatten die Einfuhr reinrassiger
Zuchtrinder mit Herkunft aus Drittländern nur, wenn
sie von einer Zuchtbescheinigung begleitet werden ,
aus der hervorgeht, daß sie im Zuchtbuch des ausfüh
renden Drittlandes eingetragen oder vermerkt sind .
Der Nachweis, daß diese Tiere in einem Zuchtbuch
der Gemeinschaft eingetragen sind oder vermerkt sind
und eingetragen werden können , muß erbracht wer
den .

Artikel 8

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen , so befaßt der Vorsitzende
unverzüglich den durch den Beschluß 77/505/EWG
eingesetzten Ständigen Tierzuchtausschuß — im fol
genden „Ausschuß" genannt — von sich aus oder auf
Antrag eines Mitgliedstaats .
(2) In dem Ausschuß werden die Stimmen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages
gewogen . Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung
nicht teil .
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Anwendung, es sei denn, der Rat hat sich mit einfa
cher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen aus
gesprochen .

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten setzten die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richt
linie bis zum 1 . Januar 1979 nachzukommen ; sie set
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .

Artikel 10

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1977.

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf für die zu treffenden Maßnahmen . Der
Ausschuß nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb
einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach der
Dringlichkeit der zur Prüfung vorliegenden Fragen
bestimmen kann . Die Stellungnahme kommt mit
einer Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande.
(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen und
bringt sie unverzüglich zur Anwendung, wenn sie der
Stellungnahme des Ausschusses entsprechen . Entspre
chen sie der Stellungnahme des Ausschusses nicht
oder ist keine Stellungnahme ergangen , so schlägt die
Kommission dem Rat alsbald die zu treffenden Maß
nahmen vor.

Der Rat erläßt die Maßnahmen mit qualifizierter
Mehrheit .

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten
nach Unterbreitung des Vorschlags keine Maßnahmen
beschlossen , so erläßt die Kommission die vorgeschla
genen Maßnahmen und bringt sie unverzüglich zur

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. SIMONET



12. 8 . 77 Nr. L 206/11Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

BESCHLUSS DES RATES

vom 25 . Juli 1977
zur Einsetzung eines Ständigen Tierzuchtausschusses

(77/505/EWG)

genannt, unter Vorsitz eines Vertreters der Kommis
sion eingesetzt.

Artikel 2

Der Ausschuß nimmt die Aufgaben wahr, die ihm
durch vom Rat auf dem Gebiet der Tierzucht erlas
sene Bestimmungen in den darin vorgesehenen Fällen
und unter den darin vorgesehenen Bedingungen über
tragen werden .

Er kann außerdem jede andere in diesen Bereich fal
lende Frage prüfen, die ihm der Vorsitzende von sich
aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 3

Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den Beschlußentwurf der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Für die Fälle, in denen der Rat der Kommission Be
fugnisse auf dem Gebiet der Tierzucht überträgt, ist es
angebracht, einen Ausschuß aus Sachverständigen der
Mitgliedstaaten zu bilden , um eine enge Zusammenar
beit der Mitgliedstaaten mit der Kommission zu ge
währleisten und dieser die Möglichkeit zu geben, Sach
verständige zu Rate zu ziehen .
Es ist auch wünschenswert, daß diese Zusammenar
beit sich auf alle von diesbezüglichen Gemeinschafts
regelungen erfaßten Gebiete erstreckt . Zu diesem
Zweck ist der Ausschuß zu ermächtigen , alle einschlä
gigen Fragen zu prüfen —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Es wird ein aus Vertretern der Mitgliedstaaten beste
hender Tierzuchtausschuß, nachstehend „Ausschuß"

Geschehen zu Brüssel am 25. Juli 1977 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. SIMONET
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 1724/77 der Kommission vom 28 . Juli 1977 zur
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2054/76 über den Verkauf von Magermilchpulver zu
Futterzwecken aus Beständen der Interventionsstellen für die Ausfuhr nach Drittländern

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 189 vom 29. Juli 1977)

Seite 41 , Artikel 1 , Punkt 7 :

Anstatt : „ in Artikel 14 ..."

muß es heißen : „ in Artikel 14a . . .".

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 1830/77 der Kommission vom 3 . August 1977
über die Lieferung verschiedener Partien Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 202 vom 9. August 1977)

Anhang, Seite 10 , Partie G , Punkt 10 :

Anstatt : „ 150 Tonnen : Fada",

muß es heißen : „ 100 Tonnen : Fada".
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